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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Produktname : Snow White Plaster 2 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Professionelle Anwendung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Präparat für die zahnmedizinische Verwendung 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300 

International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Clinical Toxicology and Berlin Poison 
Information Centre 
www.giftnotruf.de 

Institute of Toxicology, 
Oranienburger Str 285, Berlin 

+49 30 192 40
+49 30 3068 6711

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Zusätzliche Sätze : Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. 
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Unter normalen Umständen kein(e). 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß 
den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden 
Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

Kerr Italia S.r.l. 
Via Passanti, 174 
Scafati (SA) 84018 (Italy) 
T +39 081 850 3511 / Information Phone Number: 1-800-841-1428 (Customer Service) 
safety@envistaco.com 

mailto:safety@envistaco.com
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3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator Konz. 
(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Calciumsulfat (CAS-Nr.) 7778-18-9 
(EG-Nr.) 231-900-3 
(REACH-Nr) 01-2119444918-26 

< 100 Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn 

möglich dieses Etikett vorzeigen). 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Produktstaub kann Augenreizung verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann Übelkeit und Erbrechen auslösen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. Schaum, Kohlendioxid (CO2) und 

Trockenlöschpulver. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Nicht brennbar. 
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Schwefeloxide. Calciumoxid. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekämpfen von 

Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden 
(verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten (EN137). 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe 

Abschnitt 8. Staubbildung vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der örtlichen 

Gesetze entsorgen. Das Produkt aufsaugen. 
Reinigungsverfahren : Auf festem Boden in geeignete Behälter kehren oder schaufeln. Bildung von Staub minimieren. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere 

exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 
Staubbildung vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um jede Einwirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden. 

Behälter dicht verschlossen halten. In der Originalverpackung aufbewahren. 
Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Säuren. 
Unverträgliche Materialien : Siehe Teil 10 über Unverträgliche Stoffe. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine zusätzlichen Angaben. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 6 mg/m³ (A) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 
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Augenschutz: 
Bei Staubentwicklung: dichtschließende Schutzbrille. STANDARD EN 166:2001 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Wenn wiederholter Hautkontakt möglich ist, Schutzkleidung tragen 

Handschutz: 
Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Geeignete Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mechanischer Reizung tragen. (STANDARD EN 
420:2003 /  EN 388:2003 / EN 388:2016). STANDARD EN 374. 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich. Bei Staubentwicklung: Staubmaske mit 
Filtertyp P2. STANDARD EN 149:2001 + A1:2009 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 
Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere 
exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Die persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach 
Absprache mit dem Lieferanten der persönlichen Schutzausrüstung gewählt werden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Fest 
Farbe : Weiß. 
Aussehen : Pulver. 
Geruch : Nach Minze. 
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt. 
Schmelzpunkt : Nicht bestimmt. 
Gefrierpunkt : Nicht bestimmt. 
Siedepunkt : Nicht bestimmt. 
Entzündbarkeit : Nicht anwendbar 
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brennbar. 
Explosionsgrenzen : Nicht bestimmt. 
Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht anwendbar 
Flammpunkt : Nicht bestimmt. 
Zündtemperatur : Nicht bestimmt. 
Zersetzungstemperatur : 1450 °C 
pH-Wert : ≈ 7 
pH Lösung : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht bestimmt. 
Viskosität, dynamisch : Nicht bestimmt. 
Löslichkeit : Schwer wasserlöslich. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Nicht bestimmt. 
Dampfdruck : Nicht bestimmt. 
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : 2,24 – 2,96 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht bestimmt. 
Partikelgröße : Nicht verfügbar 
Partikelgrößenverteilung : Nicht verfügbar 
Partikelform : Nicht verfügbar 
Seitenverhältnis der Partikel : Nicht verfügbar 
Partikelaggregatzustand : Nicht verfügbar 
Partikelabsorptionszustand : Nicht verfügbar 
Partikelspezifische Oberfläche : Nicht verfügbar 
Partikelstaubigkeit : Nicht verfügbar 
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9.2. Sonstige Angaben 
9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Nicht bestimmt. 
Zusätzliche Hinweise : Nach unserer Kenntnis, keine 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Polymerisation. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Säuren. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei normaler verwndung und Lagerung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: ≈ 7 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: ≈ 7 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Snow White Plaster 2  

Viskosität, kinematisch Nicht bestimmt. 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 
endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden 
können 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 
59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung 
(EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe 
mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

11.2.2 Sonstige Angaben 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und 
mögliche Symptome 

: Weitere Informationen: siehe Abschnitt 4 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Snow White Plaster 2  

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Snow White Plaster 2  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht bestimmt. 

Bioakkumulationspotenzial Keine Angaben. 

12.4. Mobilität im Boden 

Snow White Plaster 2  

Ökologie - Boden Wenig löslich. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Snow White Plaster 2  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Andere schädliche Wirkungen : Nach unserer Kenntnis, keine 
Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Produkt nicht ins Abwassersystem gelangen 

lassen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Behälter vollständig entleeren. 
Nach dem Reinigen recyceln oder in einer dafür zugelassenen Anlage entsorgen. 

EAK-Code : 18 01 07 - Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Keine Daten verfügbar 
Seeschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 
Lufttransport 
Keine Daten verfügbar 
Binnenschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 
Bahntransport 
Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe 
unterliegen 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 
Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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Die Angaben dieses Datenblatts werden in Anbetracht der gegenwärtigen Kenntnisse und Erfahrungen als korrekt angesehen, es kann jedoch keine 
Vollständigkeitsgarantie hinsichtlich der Informationen gewährleistet werden. Deswegen liegt es im Interesse des Verbrauchers, Sicherheit darüber zu erhalten, dass die 
Angaben in Bezug auf den vorgesehenen Anwendungsbereich ausreichen.


